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Regeste

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA | Der Beschwerdeführer schloss kurz vor Eröffnung des
Rekursentscheids einen zunächst befristeten und ab Oktober 2019 unbefristeten
Arbeitsvertrag ab, weshalb ihm eine neue Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zu erteilen ist
(E. 2). Nachdem die (teilweise) Gutheissung der Beschwerde einzig auf die erst nach
Fällung des Rekursentscheids (substanziiert) geltend gemachte bzw. eingetretene
Veränderung der beruflichen Situation des Beschwerdeführers zurückzuführen ist, ist die
vorinstanzliche Nebenfolgeregelung nicht zu korrigieren (E. 3). Teilweise Gutheissung.

Erwägungen

E. 4
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG).

E. 5
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern:
Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig (BGr, 5. September 2016, 2C_1151/2015, E. 1).
Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen.
Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen
(Art. 119 Abs. 1 BGG).
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